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te alle Kontaktformen der Drogenabhingigen durch repressive Massnahmen
zerstort werden. Es gibt in der Schweiz einige gute Ansitze, welche schon
viel zur Aids-Priavention beigetragen haben. Hoffen wir, dass unsere Gesell-
schaft und auch unsere Politiker dies anerkennen und bei ihren Entschei-
dungen beriicksichtigen.

Wann gilt die Invaliditat als eingetreten?

Immer wieder werden Beratungsstellen mit der Tatsache konfrontiert, dass
behinderte Auslidnder (in geringerem Masse auch ehemalige Auslandschwei-
zer, die nicht freiwillig versichert gewesen sind) von der IV Leistungen be-
antragen, diese jedoch nicht erhalten, weil sie die Versicherungsklausel nicht
erfiillen: Sie sind bei Eintritt der Invaliditit nicht oder noch zuwenig lange
versichert gewesen. Wir wollen im folgenden der Frage nachgehen, wann
nach Gesetz und Praxis die Invaliditit als eingetreten gilt und welche Konse-
quenzen sich daraus fiir die Betroffenen ergeben.

Die gesetzliche Regelung

Gemaiss Art. 4 Abs. 2 IVG gilt die Invaliditit «als eingetreten, sobald sie die
fiir die Begriindung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche
Art und Schwere erreicht hat». Hinter dieser Formulierung verbergen sich
folgende Prinzipien:

— Massgebend ist nicht, wann im konkreten Fall ein Gesundheitsschaden
sich erstmals manifestiert hat, sondern entscheidend ist der Zeitpunkt, in dem
aufgrund des Gesundheitsschadens objektiv erstmals eine bestimmte Lei-
stung der IV in Betracht fillt.

— Fiir jede Leistungskategorie der IV wird dieser Zeitpunkt gesondert
festgestellt: Es kann somit durchaus vorkommen, dass ein Versicherter An-
spruch auf gewisse Leistungen der IV hat (weil er versichert war, als diese
erstmals in Betracht fielen), auf andere jedoch nicht (weil er sich beispiels-
weise noch im Ausland befand, als diese erstmals in Betracht fielen).

Die Praxis

Das Eidg. Versicherungsgericht hélt in seiner reichlichen Praxis zu diesem
Thema immer wieder fest, dass der Zeitpunkt des Eintritts der Invaliditit
objektiv aufgrund des Gesundheitszustandes zu beurteilen ist. Unerheblich
ist hingegen, wann ein Behinderter subjektiv erstmals erkennt, dass sein Ge-
sundheitsschaden einen Leistungsanspruch zu begriinden vermag und wann
er sich bei der IV annmeldet. Wie sich diese Praxis auswirkt, sei im folgen-
den anhand einzelner Massnahmen der IV illustriert:

Medizinische Massnahmen bei Geburtsgebrechen: Massgebend ist fiir die
Invaliditdt der Zeitpunkt, in dem das Gebrechen eine medizinische Behand-
lung oder auch bereits eine stindige medizinische Kontrolle erstmals objek-
tiv notig macht: Dies ist hdufig bereits der Zeitpunkt der Geburt. Im Falle
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eines tlirkischen Kindes, welches mit einer Muskeldystrophie in der Schweiz
geboren, im Alter von einem Jahr in die Tiirkei ausgereist und erst viel spéi-
ter wieder zuriickgekehrt war, konnte der Rechtsdienst fiir Behinderte bei-
spielsweise die Ubernahme der medizinischen Behandlung durch die IV
erwirken mit der Begriindung, dass die Krankheit objektiv im ersten Lebens-
jahr hiitte erkannt und eine medizinische Kontrolle durchgefiihrt werden sol-
len.

Piddagogisch-therapeutische und schulische Massnahmen: Behinderte Kin-
der werden hdufig bereits im Vorschulalter pddagogisch gefordert (Fritherzie-
hung). Massgebend ist nun, wann solche schulischen Massnahmen im weite-
sten Sinne sich erstmals als objektiv notwendig erweisen. Ist ein Kind zu
diesem Zeitpunkt (hdufig im Alter von 2-3 Jahren) nicht versichert gewesen,
so wird es von der IV nach geltender Praxis bis zum 20. Altersjahr keine
Sonderschulmassnahmen beziehen konnen. Das Eidg. Versicherungsgericht
hat ndmlich festgehalten, dass alle schulischen Massnahmen ein einheitli-
ches, sich ergidnzendes Massnahmenbilindel mit im wesentlichen gleicher
Zielsetzung darstellen (ZAK 1979 499). Diese Praxis fiihrt hdufig zu Hérten
bei Ausldndern, welche beispielsweise ihre Kinder vor der Einschulung in
die Schweiz nachziehen lassen.

Berufliche Massnahmen: Anders als die schulischen werden die berufli-
chen Eingliederungsmassnahmen von der Praxis nicht als Einheit angesehen:
Fiir jede dieser Massnahmen (Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbil-
dung, Umschulung, Arbeitsvermittlung) muss somit einzeln gepriift werden,
wann sie erstmals objektiv in Betracht fillt. Bei der Berufsberatung von
Friihbehinderten diirfte der Zeitpunkt z.B. rund ein Jahr vor Schulabschluss
liegen, bei einer Umschulung dann, wenn einerseits die bisherige Erwerbsti-
tigkeit nicht mehr zumutbar ist und andererseits die medizinische Behand-
lung soweit abgeschlossen ist, dass mit einer Umschulung iiberhaupt begon-
nen werden kann. Bekannt sind in diesem Zusammenhang die Probleme der
Grenzginger, welche, nachdem sie ihren Beruf aus gesundheitlichen Griin-
den aufgeben und sich lingere Zeit einer drztlichen Behandlung unterziehen
mussten, im massgebenden Zeitpunkt nicht mehr als versichert gelten (kein
Wohnsitz und keine Erwerbstitigkeit in der Schweiz).

Hilfsmittel: Bei den Hilfsmitteln ist der Zeitpunkt massgebend, in dem der
Gesundheitsschaden erstmals objektiv ein solches Geriit notwendig macht;
diese Frage wird fiir jede Hilfsmittelkategorie gesondert gepriift. Der Ersatz
eines abgeniitzten oder nicht mehr zweckmaissigen Hilfsmittels begriindet je-
doch keinen neuen Versicherungsfall.

Ordentliche Renten: Beziiglich des Rentenanspruchs tritt die Invaliditit in
aller Regel ein, wenn eine Person wihrend eines Jahres ohne wesentlichen
Unterbruch durchschnittlich mind. 40% arbeitsunfihig gewesen ist und wei-
terhin mind. 40% erwerbsunfihig bleibt. Fiir Auslinder ist es deshalb dus-
serst wichtig, dass sie die Versicherteneigenschaft bis zu diesem Zeitpunkt
aufrechterhalten und notigenfalls ein Gesuch um Verlingerung der Aufent-
haltsbewilligung einreichen. Ansonsten verlieren sie trotz jahrelanger Bei-
tragszahlungen ihren Rentenanspruch.
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Erhoht sich der Invalidititsgrad eines Behinderten von z.B. 50% auf iiber
*/s, so liegt nach derzeitiger Gerichtspraxis kein neuer Versicherungsfall vor.
Hat die betreffende Person friiher mangels Versicherteneigenschaft keine hal-
be Rente erhalten, so wird sie auch nach Erhohung des Invaliditdtsgrades
keine Rente erhalten, selbst wenn sie in der Zwischenzeit geniigend lange in
der Schweiz Wohnsitz genommen hat. Zur Zeit ist allerdings noch ein Ver-
fahren zu dieser Frage vor dem EVG hingig.

Praktische Konsequenzen

Bei ehemaligen Auslandschweizern, die nicht freiwillig in der AHV versi-
chert gewesen sind und wihrend ihres Auslandaufenthaltes einen Gesund-
heitsschaden erlitten haben, sollte vor einer IV-Anmeldung immer gepriift
werden, ob In bezug auf die beantragte Leistung die Invaliditdt in einem
Zeitpunkt «eingetreten» ist, als sich die betreffende Person bereits in der
Schweiz aufgehalten hat. Andernfalls resultiert bloss eine Abweisung des
Gesuchs.

Beil Ausldndern ist gemiss den meisten Sozialversicherungsabkommen zu-
sitzlich erforderlich, dass sie sich bei «Eintritt der Invaliditit» bereits ein
Jahr lang hier aufgehalten haben. Auslinder aus Staaten, mit denen die
Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat, miissen so-
gar bei «Eintritt der Invaliditdt» bereits 10 Jahre lang Beitrige geleistet oder
15 Jahre ununterbrochen in der Schweiz Wohnsitz gehabt haben. Diese dra-
konischen Bedingungen sollen nach dem Willen des Bundesrates im Rahmen
der 10. AHV-Revision etwas entschirft werden. Es bleibt zu hoffen, dass
diese ldngst fillige Teilrevision so rasch wie moglich realisiert wird. Ande-
rerseits muss beachtet werden, dass die Ablehnung einer Leistung wegen
Nichterfiillens der Versicherungsklausel nicht automatisch bedeutet, dass die
IV fiir eine solche Person generell keine Leistungen erbringt. Es ist deshalb
bei jeder in Frage kommenden Leistung zu priifen, ob die Versicherungsklau-
sel nicht doch erfiillt wird.

Schliesslich ist von grosser Bedeutung, dass Auslidnder, welche hier verun-
fallen oder krank werden und gerne in ihre Heimat zuriickkehren mochten,
dies erst dann tun, wenn in bezug auf die begehrten Leistungen (z.B. Renten)
die Versicherungsklausel erfiillt ist (z.B. 1 Jahr mind. 40% Arbeitsunfdhig-
keit). Georges Pestalozzi-Seger

ENTSCHEIDE

Strafbarkeit der vorsatzlichen Ansteckung mit dem
HIV-Virus

(Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten)

Wenn ein Mann, der weiss, dass er HIV-positiv ist und die fiir den Ge-
schlechtsverkehr gebotenen Vorbeugemassnahmen kennt, die letzteren nicht

137



	Wann gilt die Invalidität als eingetreten?

